
kann hier, auch ohne das Wissen, ob O Rechts- oder Linkshänderin ist, als wichtiges Glied
anerkannt werden (BGH NJW 2007, 1988 [1988]), da insbesondere die Fähigkeit des Greifens
ohne den Zeigefinger stark eingeschränkt ist.

Trotz Behandlung im Krankenhaus kann der Zeigefinger nicht mehr gerettet werden, sodass
ein vollständiger Verlust eingetreten ist.

c) Tatbestandsspezifischer Gefahrzusammenhang
Die schwere Folge resultiert gerade aus der begangenen Körperverletzung.

Hinweis: Auf den im Rahmen des § 227 StGB geführten Streit ist an dieser Stelle nicht nochmals
einzugehen.

d) Absicht
Zu prüfen ist nun, ob T die schwere Folge gem. § 226 II StGB absichtlich herbeigeführt hat. T
gerät aufgrund des Verhaltens von O in Rage und will dieses nicht länger dulden. Er schneidet
ihr daraufhin den Zeigefinger ohne jede Vorwarnung ab. T kommt es hier gerade auf die
Verletzung an, schließlich lackiert O ihre Fingernägel unbeeindruckt von Ts Worten weiter. T
will mit seinem Verhalten seinen Unmut über Os Verhalten zum Ausdruck bringen, sodass
§ 226 II StGB vorliegend zu bejahen ist. T handelte mit Absicht in Bezug auf die schwere Folge.

Hinweis: Vertretbar wäre es an dieser Stelle auch, lediglich von einem Vorsatz in Bezug auf die schwere
Folge auszugehen. Daneben wäre es auch möglich, nur von einer Fahrlässigkeitsstrafbarkeit auszugehen,
da der Sachverhalt an dieser Stelle recht vage gehalten ist. Zwingend ist jedoch mit der Prüfung des
§ 226 II StGB zu beginnen, da die Strafandrohung höher und Abs. 2 zu Abs. 1 lex specialis ist.

2. Rechtswidrigkeit und Schuld
Ausschließungsgründe ergeben sich nicht.

3. Ergebnis
T hat sich gem. §§ 223 I, 224 I Nr. 2, 226 I Nr. 2 Alt. 1, II, 52 StGB strafbar gemacht.

D. ENDERGEBNIS UND KONKURRENZEN
Im ersten Tatkomplex hat sich T gem. §§ 242 I, 243 I 2 Nr. 2 Alt. 1 StGB strafbar gemacht.

Aus dem zweiten Tatkomplex ergibt sich zunächst eine Strafbarkeit gem. §§ 223 I, 224 I
Nr. 2 Alt. 2, 22, 23 I, 227 I StGB durch das Zufahren auf den C. Der mitverwirklichte § 222
StGB tritt subsidiär zurück. Daneben hat sich T durch das Wegfahren gem. § 142 I Nr.1 StGB
strafbar gemacht. Diese Delikte stehen zueinander in Tatmehrheit gem. § 53 StGB.

Im dritten und letzten Tatkomplex hat sich T gem. §§ 223 I, 224 I Nr. 2 Alt. 2, 226 I Nr. 2
Alt. 1, II, 52 StGB strafbar gemacht.
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Verwaltungsprozess- und Versammlungsrecht – vorläufiger Rechtsschutz nach § 123 I VwGO,
Umfang von Überwachungsmaßnahmen nach VersG
Fortgeschrittenenübung
3 Stunden
Sartorius

& SACHVERHALT
Für Ende November 2014 ist in der nordrhein-westfälischen Stadt B eine Versammlung zum
Thema „Farbe bekennen – Für Demokratie und Vielfalt in B“ geplant. Die Veranstaltung wird
organisiert von einem Bürgerbündnis, das im Internet mit der Überschrift wirbt: „Same shit.
Different year – kein Rückzugsraum für Nazis“.

* Der Verfasser Trapp ist Akademischer Rat a.Z. am Institut für Öffentliches Recht, Abteilung Staatsrecht (Lehrstuhl Prof. Dr. Dr.
Udo Di Fabio). Die Verfasserin Stinner ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an diesem Lehrstuhl. Die Klausur wurde im Rahmen
der Fortgeschrittenenveranstaltung „Übung Öffentliches Recht“ im Wintersemester 2014/15 an der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn gestellt.
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A, der politisch und sozial engagiert ist, möchte daran teilnehmen, wie er es auch schon bei
vergleichbaren Versammlungen in der Vergangenheit getan hat. Die für die Versammlung
zuständige Polizeiinspektion geht für die Versammlung mit hoher Wahrscheinlichkeit von
einem friedlichen und geordneten Verlauf aus, die Begehung versammlungstypischer Straftaten
sei eher unwahrscheinlich. Allerdings ist fest damit zu rechnen, dass neben bürgerlichem
Klientel auch bis zu 50 gewaltgeneigte linke Szeneangehörige teilnehmen werden und dass
Angehörige der regionalen rechten Szene gegebenenfalls allein durch ihre Anwesenheit pro-
vozieren würden. Dabei kam es in der Vergangenheit aufgrund des vermehrten Auftretens von
Personengruppen des linken und rechten Spektrums immer mal wieder zu Sachbeschädigungen
und wechselseitigen Gewaltdelikten sowie weiteren Störungen durch verbale Attacken, Einsatz
von Pyrotechnik und Flaschenwürfe. Daneben erfolgten auch direkte körperliche Übergriffe
gegen polizeiliche Einsatzkräfte. Deswegen plant die Polizei wieder ein Fahrzeug des „Beweis-
und Dokumentationstrupps“ am Versammlungsort bereit zu halten. Dieser Einsatzwagen ver-
fügt über eine sogenannte Mastkamera, die durch eine Dachöffnung innerhalb von 16 Sekun-
den auf halbe Höhe und innerhalb von 40 Sekunden auf bis zu vier Metern ausgefahren und
eingesetzt werden kann. Die Kamera kann von dieser Position aus Übersichtsbilder liefern, die
in den Einsatzwagen übertragen werden und dort zur Lagebeurteilung und als Grundlage für
die Einsatzkoordinierung dienen. Gespeichert werden die Bilder nicht. Die Polizei möchte den
Einsatzwagen am Versammlungsort bereithalten, um sich während der Versammlung die
Option für dessen Einsatz offen zu halten, wenn zum Beispiel durch Übergriffe auf die Kund-
gebung oder aus der Kundgebung heraus plötzlich die speziellen gesetzlichen Voraussetzungen
für Bildübertragungen oder -aufzeichnungen vorliegen. Das Fahrzeug erst dann zum Einsatz-
ort zu fahren, würde zu lange dauern. Trotz des erwarteten friedlichen Verlaufs der Veranstal-
tung soll die Mastkamera bereits voll ausgefahren sein, aber ausgeschaltet bleiben. Dieses
Vorgehen habe sich schon bei der letzten Versammlung bewährt, so die Polizeiinspektion.

A, dem dieses Vorgehen schon beim letzten Mal missfallen hat, sieht sich durch das nun
geplante Vorhalten des „Überwachungswagens“ in seiner Versammlungsfreiheit verletzt. Für
ihn als Versammlungsteilnehmer sei nicht erkennbar, dass mit der ausgefahrenen Mastkamera
keine Bildaufzeichnungen bzw. Bildübertragungen erfolgen. Diese Unsicherheit sei geeignet,
Bürger, die ihre Versammlungsfreiheit ausüben wollen, von der Teilnahme an solchen De-
monstrationen fernzuhalten. Jedenfalls die ausgefahrene Mastkamera sei völlig überzogen und
stehe außer Verhältnis zur Bedeutung seiner verfassungsrechtlich gewährleisteten Freiheit. Er
möchte daher gerichtlich entscheiden lassen, dass die geplante Fortführung dieser polizeilichen
Praxis rechtswidrig ist.

Was kann A tun, um Mitte November schnellstmöglich gegen das geplante polizeiliche Vorhaben für die
Demonstration Ende November vorzugehen?

& LÖSUNG

Hinweis: Die Lösung ist angelehnt an VG Hannover Urt. v. 14.7.2014 – 10 A 226/13, juris.

Um schnellstmöglich gegen das polizeiliche Vorhaben vorzugehen, kann A sich mit einem
Antrag im vorläufigen Rechtsschutz an das zuständige Verwaltungsgericht wenden. Dieser
Antrag müsste zulässig und begründet sein.

A. ZULÄSSIGKEIT

I. Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs
Der Verwaltungsrechtsweg für einen Antrag des vorläufigen Rechtsschutzes ist eröffnet, wenn
für die Hauptsache ebenfalls der verwaltungsgerichtliche Rechtsweg gegeben ist (Detterbeck,
Verwaltungsrecht, 11. Aufl. 2013, § 33 Rn. 1525). Mangels aufdrängender Spezialzuweisungen
ist demnach § 40 I 1 VwGO zu prüfen. Es muss eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit nicht-
verfassungsrechtlicher Art vorliegen. Maßgeblich ist auf die streitentscheidende Norm abzustel-
len – ist sie eine solche des Öffentlichen Rechts, ist die Streitigkeit insgesamt öffentlich-rechtlich.
Hier stehen die §§ 12 a I, 19 a VersG im Fokus; diese Normen berechtigen und verpflichten
einen Hoheitsträger gerade in dessen spezifischer Eigenschaft und sind öffentlich-rechtlich.
Mangels doppelter Verfassungsunmittelbarkeit ist die Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher
Art. Da abdrängende Zuweisungen nicht ersichtlich sind, insbesondere weil § 23 EGGVG
aufgrund des präventiven polizeilichen Handelns nicht in Betracht kommt, ist der Verwaltungs-
rechtsweg in der Hauptsache und damit auch im vorläufigen Rechtsschutz eröffnet.

II. Statthafte Antragsart
Die Ermittlung der statthaften Antragsart richtet sich nach dem Antragsbegehren gemäß

Verwaltungsrechtsweg,
§ 40 I 1 VwGO
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